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86. Verordnung: Festset2Ung der Richtsitze in der Sozialhilfe; Andcrung. 

36. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 21. November 1979, mit der die Ver
ordnung betreffend die Festsetzung der 
Richtsätze in der Sozialhilfe geändert wird 

Auf Grund des S 13 des Wiener Soo:ialhilfe· 
gesettes, LGBI. für Wien Nr. 11/1973 in der 
Fassung der 1. Sozialbilfegesetznovelle, LGBL für 
Wien N1r. 38119751 wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung der Wiener Landesreß'ierung 
vom 27. Feber 1973, LGB!. für Wien Nr. 13, be
treffend die Festserzung der Richtsätze in der 
Sozialhilfe, in der Fassung der Verordnung LGBI. 
für Wien Nr. 211979, w.ird wie folgt geändert: 

1. S 1 hat zu lauten: 

„§ 1. (!) Die Rid>tütze für Geldleistungen 
zur Sidierung des Lebensunterhaltes werden mit 
folgenden tnonatlicben Beträgen festgesetzt: 

1. für den Alleinuntemürzten 2 513 S 
2. für den Hauptunterstiitzten . . . . . . 2 450 S 
3. für den Mituntemüazten 

(2) Die richtsatzmäßige Gesamtunterstützung; 
einschließlich des Zuschlages gemäß § 4 darf in 
der Regel die entsprechenden für das J~hr 1980 
gemäß § 293 ASVG festgelegten Mindestleistun
gen der Pensionsversicherung des Allgemeinen 
So:r.ialversicherungsgesetzes nidi.t überschreiten." 

2. Der Ahs. 2 des § 4 hat zu lauten: 

,,(2) Die Höhe des Zuschlages beträgt 
schließlidi. 30 S Wohnbeihilfe 

ein-

1. für den Afleinunterstützten 905 s 
2. für den Hauptunterstützten 1 169 S" 

3. Der Abs. 4 des S 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Als durchschnittlicher Mietbedarf gilt für 
das Jahr 1980 ein Betrag von 400 S." 

4. Der Abs. 3 des§ 5 hat zu lauten: 

„(3) Die Mietbeihilfe darf jedoch in der Regel 
ei""'1 Betrag von 11405 nidi.t überschreiten." 

5. Im Abs. 3 des § 6 tritt an die Stelle des 
Betr:rges „476 S" der Betrag „503 S". 

Artikel ll 

a) ohne Anspruch auf Familienbei· Die$C Verordnung tritt mit 1. Jänner 1980 in 
hllfe ..•..• „ . „ . . . . . . . . . . . . . 1 257 S Kraft. 

b) mit Anspruch auf Familienbei-
hilfe ... „ ..... „............ 754 S 

Erbiklkh im Ih.ac11WJ~l:&g duStil.dthauptkaue, 1, Rtthawl, Stiege 7, ~rc. und im Verlsg dct IÄWtt~ ~i.1037 Wie, 
Rtnuwes 12 a, Telefon. 72 61 St-58/295 odet 3'1.7 Durchwahl, Vctluulfapteit 2·50 S. 
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